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Nr.11 Bayreuth, 3. Juni 2022

Kreisausschusssitzung in Bayreuth
Am Montag, 13. Juni 2022, um 14.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Land
ratsamtes Bayreuth die

22. Sitzung des Kreisausschusses
statt.

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichenTeil der Sitzung
desKreisausschusses am2.5.2022

2. Bekanntgaben
3. Wirtschaftsförderung;
Regionales Innovationszentrum (RIZ);
BeteiligungLandkreis

4. Abfallwirtschaft;
Restabfallanalyse imLandkreis Bayreuth 2022;
VorstellungderErgebnisse

5. Abfallwirtschaft;
Überlegungen zuAnderungen desMindestbehältervolumens derRest
müllgefäße imRahmenderNeukalkulation derAbfallgebühren;
AntragvonKreisratHolgerBär (JL-Kreistagsfraktion) vom4.11.2021

6. Regionale Koordinierungsstelle Oberfranken für das Verfahren der
Endlagersuche;
Verlängerung derZweckvereinbarung

7. Kommunales;
VeröffentlichungvonGebühren derGemeinden aufderHomepage;
Antrag der KRe Prof. Dr. Hermann Hiery und Dr. Peter Fülle (FDP
Gruppierung) vom31.3.2022

8. Kultur;
Regelung der Trägerschaft von nichtstaatlichen Museen im Fichtelge
birge im Gebiet des Landkreises Bayreuth, ggf. Kooperation mit dem
LandkreisWunsiedel;
Antrag der KRe Prof. Dr. Hermann Hiery und Dr. Peter Fülle (FDP
Gruppierung) vom3.12.2020

9. Sonstiges,Anfragen

Bayreuth, 1. Juni 2022
Landratsamt
Wiedemann
Landrat

Vollzug der Wassergesetze und des Ge
setzes über die Umweltverträglichkeits
prüfung;
Einleiten vonAbwasser aus der Kläran
lage der Verwaltungsgemeinschaft
Betzenstein in die Pegnitz durch die
Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein

Bekanntmachung
gemäß $ 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG

Die Verwaltungsgemeinschaft Betzen
stein leitet gesammelte Abwässer aus der
Kläranlage in die Pegnitz ein.

Für das Einleiten von Abwasser wurde
der Verwaltungsgemeinschaft Betzen
stein mit Bescheid des Landratsamtes
Bayreuth vom 22.12.2017, Az. FB 44-6323,
zuletzt geändert mit Bescheid vom
1.3.2019, FB43-6323, eine beschränkte
wasserrechtliche Erlaubnis erteilt. Diese
wurde bis zum30.6.2021 befristet.

Die Verwaltungsgemeinschaft Betzen
stein beantragte unter Vorlage von Plan
unterlagen des Ingenieurbüros BAUR
CONSULT, Pegnitz, mit Schreiben vom
25.11.2021 die Neuerteilung einer be
schränkten wasserrechtlichen Erlaubnis
für den Zeitraum von 1.7.2021 bis
31.12.2023.

Für dieses Vorhaben ist gemäß Nr. 13.1.3
der Anlage 1 zum UVPG eine standortbe
zogene Vorprüfung des Einzelfalles nach
$5Abs.1,$9Abs. 3 und 4, $7Abs. 2 UVPG
durchzuführen.

Die standortbezogene Vorprüfung hat
unter Berücksichtigung der in Anlage 3
aufgeführten Kriterien ergeben, dass
durch das geplante Vorhaben keine er
heblichen nachteiligen Umwelteinwir
kungen zu erwarten sind.

Bekanntmachung der
Haushaltssatzung 2022 des

Zweckverbandes Müllverwertung
Schwandorf

Gemäß $ 23 der Verbandssatzung des
Zweckverbandes Müllverwertung
Schwandorf ergeht der Hinweis, dass die
Haushaltssatzung des Zweckverbandes
Müllverwertung Schwandorf für das Jahr

2022 im Amtsblatt der Regierung der
Oberpfalz Nr. 4/2022 vom 15. Februar
2022, Seite 30 und 31, amtlich bekannt
gemachtwurde.

Bayreuth, 1 7. Mai 2022
Landratsamt
Wiedemann
Landrat

Inhalt:
KreisausschusssitzunginBayreuth
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 des Zweck
verbandesMüllverwertungSchwandorf
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung;
Einleiten von Abwasser aus der Kläranlage der Verwal
tungsgemeinschaft Betzenstein in die Pegnitz durch die
Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung;
Einleiten von Abwasser aus der Kläranlage Pegnitz in die
PegnitzdurchdieStadt Pegnitz
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Es kann deshalb von der Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung
abgesehenwerden.

Folgende wesentliche Gründe sind für das
Nichtbestehen der Pflicht zur Durchfüh
rung einer Umweltverträglichkeitsprü
fung, mit dem Hinweis auf die dafür ein
schlägigen Kriterien der Anlage 3 des
UVPG, zu nennen(§ 5 Abs. 2 UVPG):

Die Kläranlage der Verwaltungsge
meinschaft Betzenstein wird bereits
langjährig betrieben. Bisher sind
keine negativen Auswirkungen be
kannt geworden.

Die Anforderungen an die Reini
gungsleistung werden erfüllt. Die
Qualitätskriterien bleiben im Wesent
lichen unverändert.

Es treten keine nachteiligen Auswir
kungen auf Menschen, Tiere und
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und
Landschaft, einschließlich der jeweili
gen Wechselwirkungen sowie Kultur
und Sachgüter ein.

Es treten keine Beeinträchtigungen
von Schutzgütern auf.

Die Feststellung über das Nichtbestehen
der Pflicht zur Durchführung einer Um
Weltverträglichkeitsprüfung ist gemäß $ 5
Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig
anfechtbar.

Diese Entscheidung ist nach § 5 Abs. 2
Satz 1 UVPG bekannt zu machen. Dabei
sind die wesentlichen Gründe für das
Bestehen oder Nichtbestehen der UVP
Pflicht unter Hinweis auf die jeweils ein
schlägigen Kriterien nach Anlage 3 mit
anzugeben.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist
zusätzlich aufder Internetseite des Land
kreises Bayreuthunter

https://www.landkreis-bayreuth.de/der
landkreis/bekanntmachungen-ausschrei
bungen[amtliche-bekanntmachungen/

abrufbar (vgl.§ 5 Abs. 2 Satz 1 UVPGi. V.
m. Art. 27aBayvwVRG).

Bayreuth, 28.4.2022
Landratsamt Bayreuth
RomanBöhm
Regierungsrat

Vollzug der Wassergesetze und des Ge
setzes über die Umweltverträglichkeits
prüfung;
Einleiten vonAbwasser aus derKläran
lage Pegnitz in die Pegnitz durch die
Stadt Pegnitz

Bekanntmachung
gemäß $ 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG

Die Stadt Pegnitz leitet gesammelte Ab
wässer aus der Kläranlage in die Pegnitz
ein.

Für das Einleiten von Abwasser wurde
der Stadt Pegnitz mit Bescheid des Land
ratsamtes Bayreuth vom 22.12.2017, Az.
FB 44-6323, zuletzt geändertmit Bescheid
vom 1.3.2019, FB43-6323, eine beschränk
te wasserrechtliche Erlaubnis erteilt.
Diesewurde bis zum30.6.2021 befristet.

Die Stadt Pegnitz beantragte unterVorla
ge von Planunterlagen des Ingenieurbü
ros BAURCONSULT, Pegnitz, mit Schrei
ben vom 22.12.2021 die Neuerteilung
einer gehobenen wasserrechtlichen Er
laubnis.

Für dieses Vorhaben ist gemäß Nr. 13.1.2
der Anlage 1 zum UVPG eine allgemeine
Vorprüfung des Einzelfalles nach $5 Abs.
1,$9 Abs. 3 und 4, $ 7Abs. 2UVPG durch
zuführen.

Die allgemeine Vorprüfung hat unter
Berücksichtigung der in Anlage 3 aufge
führtenKriterien ergeben, dass durchdas
geplante Vorhaben keine erheblichen
nachteiligen Umwelteinwirkungen zu
erwartensind.

Es kann deshalb von der Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung
abgesehenwerden.

Folgendewesentliche Gründe sind fürdas

Nichtbestehen der Pflicht zur Durchfüh
rung einer Umweltverträglichkeitsprü
fung, mit dem Hinweis auf die dafür ein
schlägigen Kriterien der Anlage 3 des
UVPG, zu nennen(§ 5Abs. 2UVPG):

Die Kläranlage Pegnitz wird bereits
langjährig betrieben. Bisher sind
keine negativen Auswirkungen be
kannt geworden.

Umweltverschmutzungen werden
durch die Einhaltung von Grenz
werten bei der Einleitung vonAbwäs
sernausgeschlossen.

Es treten keine nachteiligen Auswir
kungen auf Menschen, Tiere und
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und
Landschaft, einschließlich derjeweili
gen Wechselwirkungen sowie Kultur
und Sachgüterein.

Es treten keine Beeinträchtigungen
von Schutzgütern auf.

Die Feststellung über das Nichtbestehen
der Pflicht zur Durchführung einer Um
Weltverträglichkeitsprüfung ist gemäß $ 5
Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig
anfechtbar.

Diese Entscheidung ist nach § 5 Abs. 2
Satz 1 UVPG bekannt zu machen. Dabei
sind die wesentlichen Gründe für das
Bestehen oder Nichtbestehen der UVP.
Pflicht unter Hinweis auf die jeweils ein
schlägigen Kriterien nach Anlage 3 mit
anzugeben.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist
zusätzlich aufder Internetseite des Land
kreises Bayreuth
unter

https://www.landkreis-bayreuth.de/der
landkreis/bekanntmachungen-ausschrei
bungen/amtliche-bekanntmachungen/

abrufbar vgl. $ 5 Abs. 2 Satz 1 UVPGi. V.
m.Art.27aBayVwVfG).

Bayreuth, 18.4.2022
LandratsamtBayreuth
RomanBöhm
Regierungsrat
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